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DIE VERFASSUNG DER RÖMISCHEN REPUBLIK











Im Gegensatz zu den griechischen Stadtstaaten besaß Rom nie eine geschriebene Verfassung.





Zeitgeschichtlicher Hintergrund:





um 500 v.Chr.: Sturz des Königs Tarquinius Superbus (regius: tyrannisch-diktatorisch; keiner wagte mehr diesen Titel anzunehmen)
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Die Ämter:
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I.) Amtsantritt:


(bedeutende staatliche Aktionen waren ohne religiöse Handlungen nicht denkbar)





Einholung der Auspizien:


a) Konsul:	Liktoren und sonstige Amtsdiener versammelten sich auf dem Kapitol und opfern dem höchsten Gott


(	erst dann 1. Senatsversammlung und Eid auf die Gesetze


b)	bei bevorstehenden Unternehmungen mußte der Wille der Götter durch Auguren (Sachkundige) erkundet werden:


negatives Vorzeichen ( Ablassen vom Vorhaben und verschieben


nicht Handeln trotz günstiger Vorzeichen ( strafbarer Frevel








II.) Die Beamten:





Annuität: Beschränkung der Amtszeit auf ein Jahr


Kollegialitätsprinzip: Teilung des Amtes (Interzessionsrecht)


cursus honorum: Die meisten Ämter konnten nur in einer bestimmten Reihenfolge und mit einem festgesetzten Mindestalter übernommen werden (z.B.: Konsulat: 43; Praetor 40)


keine Besoldung


während der Amtszeit unabsetzbar


erlangen durch Wahlen ihr Amt


Rechenschaftspflicht nach Ende der Amtszeit


Verbot der Ämterhäufung


Intervalle zwischen der Ausübung von zwei Ämtern





( Versuch, dem Machtmißbrauch einen zusätzlichen Riegel vorzuschieben








1. Das Konsulat (Exekutivgewalt):


(früher: Prätoren)





Die Macht der Konsuln konnte nur durch die Senatoren und Volkstribunen eingeschränkt werden





Insignien:


sella curulis: Amtssitz (aus Elfenbein)


toga praetexta: Toga mit Purpursaum (nicht gänzlich aus Purpur)


12 Liktoren:	- verschafften Platz


- achteten darauf, daß die Bürger grüßen (erheben / vom Pferd absteigen)


Recht: Einberufung und Leitung der Volksversammlungen und der Senatssitzungen








Aufgabenbereiche:





einheitliche Staats- und Befehlsgewalt


zivile, militärische und jegliche sonstige Staatsgewalt/Vollmacht (imperium)


gewisse religiöse Befugnisse in und außerhalb Roms


oft führten beide Konsuln unabhängig voneinander Krieg. Wenn jedoch beide bei einem Heer waren, wechselte der Oberbefehl täglich (in Rom monatlich); später wurden Feldherm ernannt


hatten für die Durchführung der Gesetze Sorge zu tragen


Leiter der Verwaltung im Frieden








2. Die Prätur (4./5. Jh.; Exekutivgewalt):





Entstehung:





wegen zahlreicher, oft gleichzeitiger Feldzüge waren beide Konsuln beim Heer und nicht in der Stadt


im Ständekampf erhoben die Plebejer die Forderung, auch am höchsten Amte teilzuhaben zu dürfen





(	eine Zeitlang wurden tribuni militum consulari potestate (Militärtribunen mit konsularischer Vollmacht) im Kriegsfalle gewählt


(	3 ständig mit imperialer Gewalt ausgestatte Beamte traten als collega minor neben die Konsulen (sechs Liktoren)


(	verließen die Konsuln die Stadt, fiel die oberste Amtsgewalt an die Praetoren





Zu Beginn der Amtszeit: Deutung der Zwölftafelgesetze (wie sie Recht gesprochen wissen haben wollen)


Ernennung von iudices: diese übernehmen die Rechtsprechung (Vermeidung des Einsetzens von staatl. Gewalt, damit sich keiner wegen einer ungerechten Entscheidung und damit gegen einen ungerechten Staat auflehnen kann)








Aufgabenbereiche:


(Durch Los wurden die Aufgaben unter den sechs verteilt)





Stellvertretung der Konsuln (praefectus urbi)


Rechtsprechung (auch in Anwesenheit der Konsuln)


praetor peregrinus: für auswärtige Angelegenheiten wegen der wachsenden Größe des Reiches (Streitigkeiten zw. Bürgern und Fremden)


praetor urbanus: für die inneren Angelegenheiten


später: vier weitere Prätorensteilen mit imperium für die Verwaltung unterworfener Gebiete











Folgende Beamte besaßen alle Amtsgewalt (potestas):





3. Die Ädilen (vier):





urprünglich: Aufseher des Ceres Tempels auf dem Aventin (plebejische Kultstätte) und Helfer der Volkstribunen


in der Spätzeit der Republik erwies sich dieses Amt als besonders kostspielig, da das Proletariat der Hauptstadt erwartete, daß die Ädilen auf eigene Kosten öffentliche Spiele ausrichteten





Aufgabenbereiche:





polizeiliche Funktion (Sorge für die öffentliche Ordnung)


Aufsicht über die Staatstempel


Recht der Marktbeaufsichtigung


Sorge für ausreichende Zufuhr von Versorgungsgütem (Getreideversorgung der Stadt)


Organisation der staatl. Spiele


baupolizeiliche Aufgaben (Straßen, Wasserleitungen, öffentliche Bäder, etc.)











4. Quästoren:


Hilfsbeamte der Konsuln (Untersuchungsbeamte)





Aufgabenbereiche:





Verwaltung der Staatskasse


Im Krieg: Vertretung des Feldherren im Feld / Verwaltung der Kasse


Finanzverwaltung


später:	-	für die Getreideversorgung Roms und Italiens zuständig


Ausbau und Stationierung der Flotte


in den Provinzen: Schlichter in zivilen Streitfällen





Ernennung:	anfänglich durch die Konsulen, später vom Volk in den Tributskomitien gewählt





5. Die Zensoren:





Tätigkeit: hohes Ansehen ( fast nur ehemalige Konsuln


alle fünf Jahre wurden für eineinhalb Jahre zwei Zensoren gewählt (Schätzer)


villa publica: Arbeitsplatz (Haus) auf dem Marsfeld





Aufgabenbereiche:





Verteilung der Bürger auf die verschiedenen Stimmkörper der Komitien


Gliederung des röm. Volkes in Tribus, Kurien und Zenturien (census civium):


(	die auf Listen erfaßten Angaben über Personalien, Wehrfähigkeit und steuerpflichtiges Vermögen wurden auf den neuesten Stand gebracht





Machtmittel:





durch die nota censoria konnten sie unwürdige Senatoren aus dem Senat, Ritter aus dem Ritterstand entfemen


konnten jeden Bürger zum Aerarier ernennen, d.h. ihm eine Steuerstrafe auferlegen


nach Beendigung ihrer Arbeit empfahlen die Zensoren die neu geordnete Bürgerschaft bei einer Zeremonie (lustrum) dem Schütze des Mars








6. Dictator:





In Zeiten großer Gefahr ernannte einer der Konsuln einen Diktator (unter Wahrung der religiösen Form).


Er hatte die höchste Macht bis zum Ende des Notstandes (jedoch höchstens ein halbes Jahr).








7. Der Senat:


(= Versammlung der Alten)





Mitglieder: erst 300, seit Sulla 600, unter Cäsar 900 (später unter den Kaisern wieder weniger)


aus dem ursprünglichen Ältestenrat des Adels hervorgegangen


Ratsversammlung ausgewählter ehemaliger Beamten (beratende Funktion)


später: durch Plebejer (conscripti) ergänzt ( patres conscripti


lebenslängliche Zugehörigkeit


anfänglich: nur geringer politischer Einfluß


später: bedeutende politische Kraft





Aufgabenbereiche:





maßgebendes Verfassungsorgan


Verwaltung der Staatsfinanzen


Zuständig für die Außenpolitik:


Empfang ausländischer Gesandtschaften


Provinzverwaltung (Wahl der Provinzstatthalter oder Verlängerung ihrer Amtsgewalt)


Ernennung von Oberkommandierenden und der Gewährung eines Triumphs für den siegreichen Feldherm


Gründung von Kolonien


Abschluß von Bündnissen





Der Senat verkörperte in der röm. Republik das Element der Tradition und der Kontinuität, er war bis in das letzte Jahrhundert der Republik die eigentliche Regierung Roms


Die Kompetenzen des Senats waren nie schriftlich festgelegt worden


Die Senatsbeschlüsse hatten keine Gesetzeskraft, sondern nur empfehlende Wirkung, wurden aber wegen Ansehen und Bedeutung (auctoritas) des Senats als bindend betrachtet


( Senat = eigentliche Regierung Roms





Nach Ablauf der Amtszeit hatten alle Beamten (seit Sulla auch die Quästoren) ein Anrecht auf einen Sitz im Senat.








8. Die Volkstribunen: (Tribuni plebis)





anfangs zwei oder vier, später zehn pro Jahr


werden jedes Jahr von den Plebejern in den Volksversammlungen gewählt (( Vertretung der Rechte der Plebs)


Deren Beschlüsse nannten sich Plebiszite: plebis scita


Recht: Einberufung des Senats








Aufgabenbereiche:





Vetorecht gegenüber den patrizischen Magistraten (Verhinderung staatlicher Beschlüsse und Amtshandlungen)


konnten bedrängte Plebejer gegen staatl. Maßnahmen in Schutz nehmen


Leitung der Versammlungen der Plebejer





als einstiges Sonderamt der Plebejer zählte es nicht zur staatlichen Ämterlaufbahn








9. Zenturiatskomitien (comitia centuriata):





sind aus den Heeresversammlungen hervorgegangenen


zur Volksversammlung waren alle männlichen Bürger zugelassen, die das Bürgerrecht besaßen.





Das Bürgenrecht erlaubte:	(	röm. Namensgebung: praenomen, nomen gentile (Familiennamen), cognomen


Tragen der röm. Toga


Heeresdienst (als Ehrenrecht)


aktives und passives Wahlrecht





Nachdem man die röm. Bürger entsprechend ihrem Besitz fünf Vermögensklassen zugeordnet hatte, wurden sie im Anschluß auf die 193 Zenturien, die Abstimmungskörper aufgeteilt (von den 193 Absimmungsgruppen belegten allein die Patrizier und reichen Geschäftsleute 98).





(	die oberen Vermögensklassen erhielten eine ungleich größere Anzahl an Zenturien als die Proletarier (= Leute, die als einzigen Besitz ihre Nachkommen hatten); so war eine Abstimmung oft schon entschieden, bevor die Proletarier überhaupt gewählt hatten.





Aufgabenbereiche:





Beschluß über Krieg und Frieden


Aburteilung von Staatsverbrechen und deren Bestrafungsart








10. Die Tributskomitien:





In den Tributskomitien waren die Bürger innerhalb der 35 Bezirke (4 städt. und 31 ländl.), in die das römische Staatsgebiet eingeteilt war, stimmberechtigt.





Aufgabenbereiche:





in zunehmendem Maße für die Gesetzgebung zuständig


wählen die kurulischen Ädilen und Quästoren








11. Concilium plebis:





war den Plebejern vorbehaltenen


Gliederung ebenfalls nach Tribus


Allein der leitende Beamte war befugt, Anträge zu stellen oder Kandidaten zur Wahl zu präsentieren (von sich aus durfte das Volk nicht aktiv werden)


Bei Abstimmungen o. Wahlen konnte das Volk nur zustimmen oder ablehnen. War der Magistrat mit dem Ergebnis der Abstimmung nicht zufrieden, mußte er es nicht verkünden. Er hatte das Recht, den Abstimmungsvorgang beliebig oft zu wiederholen.





Aufgabenbereiche:





seit 287 v.Chr. wurden die meisten Gesetze durch diese Volksversammlung verabschiedet, da sie am unkompliziertesten einzuberufen war (durch die lex hortensia waren die Beschlüsse der concilium plebis nun allgemeingültig)








12. Liktoren:





Aufgabenbereiche:





repräsentative Wirkung


Vollstrecker der Strafen, die die jeweiligen Amtsinhaber verhängten





Dieses Personal wurde vom Staat gestellt und unterhalten!


(hinzu kamen: Schreiber, Herolde, Boten, Handwerker aller Art)














III.) Allgemeines zu den Ereignissen der Zeit:





Das Dezemvirat (um 450 v.Chr.):





eine aus zehn Männern (Patrizier) bestehende Kommission wurde mit der Kodifizierung des Gewohnheitsrechts beauftragt (Zwölftafelgesetz; von den Plebejern gefordert)


(	diese waren stets Grundlage des römischen Straf- und Privatrechtes; die Gesetze wurden immer wieder flexibel der jeweiligen Situation angepasst (= erweitert)











Licinisch-sextischen Gesetze (367 v.Chr.):





einer der zwei Konsuln muß Plebejer sein (allmählich öffneten sich den Plebejem immer mehr Ämter, z.B. Diktator, Zensor, Prätor, sowie die Priesterämter)


Die neu geschaffene Ädilität (aediles curules) war den Plebejern von Anfang an zugänglich





(	Entstehung des Amtsadels: Nobilitas (der Führungsanspruch der Nobilität gründete sich nicht mehr allein auf Abstammung oder Reichtum, sondern beruhte auf der Leistung für den Staat)





jedoch: Situation der armen plebejischen Familien änderte sich nicht


(der Adel erweiterte sich nur um die Anzahl der neu hinzugekommenen plebejischen Familien)











133-27 v.Chr.: Zerfall der röm. Republik:





die herrschende Adelsschicht der Optimaten begann alle Anderen außer ihrer Familie von den Ämtern auszuschließen


im Zuge des luxuriösen Lebens gerieten die altröm. Tugenden und Werte in Vergessenheit.


(	Bauern gerieten in immer größere Armut


	Die Versuche der Gracchen, die Not zu lindern, führten zu Aufständen








�



IV.) Beurteilung und Interpretation der römischen Verfassung:





Negative Punkte an der Verfassung:





Auf den ersten Blick schien die Verfassung demokratisch zu sein. Doch war z.B. die Zahl der Beamten im Verhältnis zur Bevölkerungszahl recht gering. Ein Großteil der im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben wurde durch Staatsaufträge an Privatleute bewältigt. Entscheidend ist jedoch die Gesellschaftstruktur und der soziale Auslesemechanismus, der die Masse der röm. Bürger von der Politik ausschloß.











Quellen:	Die Römer: H.D. Stöver


Von den Anfängen der Demokratie bis zum Zeitalter der bürgerlichen Revolution: Buchner


Lateinische Literaturgeschichte: Gerhard Metzger


Res Romanae: Krefeld


Meyers Taschenlexikon: B.I: Taschenbuchverlag


“Römische Republik", Microsoft® Encarta® 98 Enzyklopädie © 1993-1997














( Anne-Katrin Neumann, Riemerling 1998
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Tributkomitien	Zenturiatskomitien	Plebej. Standesversammlung





4 städt. u 17 (31)	5 Klassen und 193	35 Tribus (territoriales Prinzip)


ländliche Tribus	Hundertschaften





Römische Volksversammlungen


(Nur Männer; nicht vertreten: F
